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Dritte Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 - Durchführung der Beteiligung 
hier: Änderungsantrag zur Drs. Nr. IX / 40.0 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung des Antragstellers: 

Redaktionelle Korrekturen und Änderungen vom 29. Juni 2017 zum gemeinsamen 
Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und CDU vom 22. Juni 2017 mit der  
Bitte um Kenntnisnahme. 

 

 



 

 

 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Fraktionen in der Regionalversammlung Südhessen 

 

 

 

An den Vorsitzenden  

der Regionalversammlung Südhessen 

Herrn Landrat Joachim Arnold 

Wilhelminenstraße 1-3 

64283 Darmstadt 

 

          29. Juni 2017 

 

Änderungsantrag Drs. IX / 40.1: Stellungnahme zur dritten Änderung des 

Landesentwicklungsplanes 2000; hier: Ergänzungen der Antragsteller 

 

1. Redaktionelle Korrekturen zum Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und CDU zur 

Stellungnahme zur dritten Änderung des Landesentwicklungsplanes (40.1): 

 

Seite 2, 4. Zeile: Regionalen Flächennutzungsplans 

 

Bei 3.1.3 (G): Neu, Ergänzung 

6. Zeile der Begründung: muss 

 

Seite 3, vorletzte Zeile: Ausnahmen  

 

Seite 4: "Neu, Streichung“ (statt Ergänzung) 

 

Seite 5, 3.2.-4 (Z) 3. Zeile: wohnortnaher („m streichen“), 4. Zeile: …ist zu beachten. 

 

Seite 7, 2. Zeile: Offenbach am Main 

 

Seite 13, vorletzter Absatz: ...entlasten, die … 

 

 

2. Änderungen: 

 

Seite 3, 3.1-4 (Z) Neu, Ergänzung: 

 

Für den Ballungsraum FrankfurtRheinMain sowie die Großstädte Darmstadt und 

Wiesbaden ist die Außenentwicklung nicht nur im Ausnahmefall zulässig. 



 

 

 

Seite 3, 3. Änderung LEP Seite 10 zweiter Absatz letzter Satz nicht ersetzt, sondern ergänzt 

werden durch: 

 

Südhessen soll sich zur Steuerung einer flächensparenden Siedlungsentwicklung am 

Beispiel des Regionalverbandes und dessen Monitoring orientieren. 

 

Seite 5, 3.2-4 (Z) Neu, Ergänzung: 

 

Für den Ballungsraum FrankfurtRheinMain sowie die Großstädte Darmstadt und 

Wiesbaden ist die Außenentwicklung nicht nur im Ausnahmefall zulässig. 

 

Seite 7, Ergänzung zu „Lärmschutz“:  

 

… nicht akzeptiert werden. Das Siedlungsbeschränkungsgebiet ist weiterhin in der 

Souveränität der Regionalversammlung festzulegen. 

 

 

 

 

gez.          gez. 

Harald Schindler       Jürgen Banzer 

Fraktionsvorsitzender       Fraktionsvorsitzender 

 

f.d.R.          f.d.R. 

 

 

 

Kai Gerfelder        Bernd Röttger 

Geschäftsführer       Geschäftsführer 
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